
Pflicht zur Erfassung und Speicherung der Kontaktdaten anwesender Personen (Kontaktdatenerhebung) 

vorgeschrieben ist, gilt Folgendes: 

hamburg.de  

Senatskanzlei 

30. Juni 2020 
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Diese Verordnung ist gültig ab 8. August 2020. Es handelt sich um eine nichtamtliche Lesefassung; rechtlich maßgeblich 

sind die im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlichen Fassungen und Änderungen (im Internet 

abrufbar unter www.luewu.de). Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 8. bis 31. August 2020. 

Auf Grund von § 32 Sätze 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. 15. 1045), 

zuletzt geändert am 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018), wird verordnet: 

Teil 1 Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Zweck der Verordnung 

Diese Verordnung hat den Zweck, die Ausbreitung des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) in der Freien 

und Hansestadt Hamburg einzudämmen, um hierdurch die Gesundheit und das Leben der Bürgerinnen und 

Bürger zu schützen und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens zu gewährleisten. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Öffentliche Orte im Sinne dieser Verordnung sind alle Orte, die für die Allgemeinheit geöffnet oder 

zugänglich sind. 

(2) Haushalt im Sinne dieser Verordnung ist jede Art von Wohnung, in der eine Person allein oder gemeinsam 

mit anderen Personen lebt. Obdach- und Wohnungslose, die sich zu einer Schutz-

und Unterstützungsgemeinschaft zusammengeschlossen haben und gemeinsam in einem Zelt- oder 

Schlaflager leben und schlafen, gelten im Sinne dieser Verordnung als Personen, die einen gemeinsamen 

Haushalt führen. 

(3) Öffentlicher Personenverkehr im Sinne dieser Verordnung sind alle Formen der gewerblichen Beförderung 

von Personen zu Land und zu Wasser sowie der Aufenthalt von Nutzerinnen und Nutzern sowie 

Besucherinnen und Besuchern auf den zu den Verkehrsmitteln gehörenden Verkehrsanlagen (Bahnhöfe, 

Flugplätze, Schiffsanlegestellen und Ähnliches). 

(4) Veranstaltung im Sinne dieser Verordnung ist ein zeitlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer 

definierten Zielsetzung oder Absicht sowie mit thematischer, inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung in 

der abgegrenzten Verantwortung einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer Person, Organisation 

1. als Kontaktdaten sind der Name, die Wohnanschrift und eine Telefonnummer zu erfassen, 

2. die Kontaktdaten sind unter Angabe des Datums und der Uhrzeit der Eintragung in Textform zu 

erfassen und vier Wochen aufzubewahren (Aufbewahrungsfrist); dabei ist sicherzustellen, dass 

unbefugte Dritte keine Kenntnis von den Kontaktdaten erlangen können, 

3. die Kontaktdaten sind der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen, 

4. die Aufzeichnungen der Kontaktdaten sind nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu löschen oder zu 

vernichten, 

5. die Verwendung der Kontaktdaten zu anderen als den in dieser Vorschrift genannten Zwecken sowie 

deren Weitergabe an unbefugte Dritte sind untersagt. 

(2) Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten 

verweigern, von dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung, der Gewerberäume, der Geschäftsräume, 

der Gaststätte, des Beherbergungsbetriebes oder des Ladenlokals oder von der Teilnahme an der 

Veranstaltung auszuschließen. 

§ 8 Maskenpflicht 

(1) Soweit in dieser Verordnung für Personen eine Maskenpflicht vorgeschrieben ist, sind die Personen 

verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, durch die Mund und Nase so bedeckt werden, dass eine 

Ausbreitung von Tröpfchen durch Husten, Niesen oder Sprechen vermindert wird (Maskenpflicht). Für die 

Maskenpflicht gilt: 

1. Kinder sind bis zur Vollendung des siebten Lebensjahrs von der Tragepflicht befreit, 

2. Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund 

einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, sind von der 

Tragepflicht befreit, 

3. das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig, solange es zu Identifikationszwecken oder zur 

Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist, 

4. die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung entfällt, wenn eine geeignete technische 

Vorrichtung vorhanden ist, durch die die Ausbreitung von Tröpfchen durch Husten, Niesen oder 

Sprechen gleichwirksam vermindert wird. 

(2) Personen, die entgegen einer aufgrund dieser Verordnung bestehenden Maskenpflicht eine Mund-

NasenBedeckung nicht tragen, ist der Zutritt zu der Einrichtung, dem Geschäftsraum oder dem Ladenlokal, 

die Teilnahme an der Veranstaltung oder die Inanspruchnahme der Dienstleistung oder der Beförderung zu 

verweigern. 

§ 9 Allgemeine Vorgaben für Veranstaltungen 

(1) Soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, sind Veranstaltungen mit einer Teilnehmeranzahl von 
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Lesefassung: Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus
SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO)
vom 26. Juni 2020.
Konsolidierte Lesefassung einschließlich der ab dem 24. August 2020 geltenden
Änderungen.

§ 1 Grundsätze

§ 2 Allgemeine Anforderungen an die Hygiene; Kontaktbeschränkungen

§ 3 Allgemeine Anforderungen für Einrichtungen mit Publikumsverkehr, bei Veranstaltungen und Versammlun-
gen

§ 4 Besondere Anforderungen an die Hygiene

§ 5 Veranstaltungen

§ 6 Versammlungen

§ 7 Gaststätten

§ 8 Einzelhandel

§ 9 Dienstleister und Handwerker

§ 10 Freizeiteinrichtungen

§ 11 Sport

§ 12 Schulen und Hochschulen

§ 12a Außerschulische Bildungsangebote

§ 13 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

§ 14 Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen

§ 14a Krankenhäuser

§ 15 Einrichtungen und Gruppenangebote der Pflege, der Eingliederungshilfe, der Gefährdetenhilfe sowie
Frühförderstellen

§ 16 Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe

§ 17 Beherbergungsbetriebe

§ 18 Personenverkehre

§ 19 Kritische Infrastrukturen

§ 20 Befugnisse und Pflichten der zuständigen Behörden

§ 21 Ordnungswidrigkeiten

§ 22 Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Lesefassung zum Herunterladen

Fragen zu Corona

Coronavirus
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Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20.
Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385),
verordnet die Landesregierung:

§ 1 Grundsätze

(1) Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pandemie des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) im Rah-
men des Gesundheitsschutzes der Bürgerinnen und Bürger. Zu diesem Zweck sollen Infektionsgefahren wirksam
und zielgerichtet reduziert, Infektionswege nachvollziehbar gemacht und die Aufrechterhaltung von medizini-
schen Kapazitäten zur Behandlung der an COVID-19 erkrankten Patientinnen und Patienten gewährleistet wer-
den.

(2) Zur Verfolgung der Ziele nach Absatz 1 werden in dieser Verordnung besondere Ge- und Verbote aufgestellt,
die in Art und Umfang in besonderem Maße freiheitsbeschränkend wirken. Umzusetzen sind diese Ge- und Ver-
bote vorrangig in Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger und nachrangig durch hoheitliches Handeln
der zuständigen Behörden, sofern und soweit es zum Schutz der Allgemeinheit geboten ist.

§ 2 Allgemeine Anforderungen an die Hygiene; Kontaktbeschränkungen

(1) Im privaten und öffentlichen Raum ist zu anderen Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten
(Abstandsgebot). Dies gilt nicht,

1. wenn die Einhaltung des Mindestabstands aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist;

2. wenn die Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete physische Barrieren verringert wird;

3. bei Zusammenkünften zu einem gemeinsamen privaten Zweck mit bis zu 10 Personen,

4. für Angehörige des eigenen Haushalts und bei Zusammenkünften zu einem gemeinsamen privaten Zweck
mit den Angehörigen eines weiteren Haushalts.

(2) Kontakte zu anderen Personen als den Angehörigen des eigenen Haushalts sind nach Möglichkeit auf ein Mi-
nimum zu beschränken.

(3) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung der
Übertragung des Coronavirus sollen beachtet werden.

(4) Ansammlungen im öffentlichen Raum und Zusammenkünfte zu privaten Zwecken mit mehr als 10 Personen
sind unzulässig (Kontaktverbot), soweit in dieser Verordnung keine Ausnahmen vorgesehen sind. Dies gilt nicht
für im selben Haushalt lebende Personen und Personen, die einem weiteren gemeinsamen Haushalt angehören.

(5) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind Mund
und Nase so zu bedecken, dass eine Ausbreitung von Tröpfchen durch Husten, Niesen oder Sprechen vermin-
dert wird; eine Bedeckung mit Hand oder Arm oder die Verwendung einer Maske mit Ausatemventil reicht nicht
aus. Satz 1 gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und Personen, die aufgrund einer kör-
perlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dies
glaubhaft machen können.

§ 3 Allgemeine Anforderungen für Einrichtungen mit Publikumsverkehr, bei Ver-
anstaltungen und Versammlungen

(1) Beim Betrieb von Einrichtungen mit Publikumsverkehr, insbesondere den in §§ 7 bis 10 und 12 bis 17 sowie §
18 Absatz 2 genannten Einrichtungen, sowie bei der Durchführung von Veranstaltungen nach § 5 und Versamm-
lungen nach § 6 gelten die nachfolgenden Anforderungen. Arbeitsschutzrechtliche Vorgaben bleiben unberührt.
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